
www.umwelt-bauen.at 7

ExposéMaßnahmen zur thermischen Gebäudesanierung

1 Forcierung der thermisch-energetischen Sanierung und Anhebung der Sanierungsrate auf 3 % jährlich

2 Fortsetzung, Ausbau und Fokussierung des Erfolgsmodells „Sanierungsscheck“

3 Förderung der Erstellung und Umsetzung von Gesamtsanierungskonzepten

4 Schwerpunktsetzung der thermisch-energetischen Sanierungstätigkeit bei 
öffentlichen Gebäuden als Vorbildwirkung

5 Schaffung von Anreizsystemen

B Maßnahmen zur thermischen Gebäudesanierung

Status quo der thermischen Gebäudesanierung in Österreich

Zentrale Forderungen der Nachhaltigkeitsinitiative UMWELT + BAUEN

a) Im „Strategiepapier WOHNEN 2020“ hat
die Initiative UMWELT + BAUEN zum
Thema „Thermische Gebäudesanierung“
Folgendes gefordert:

Erreichung der Sanierungsrate von 3 %
jährlich auf Basis der Klimastrategie 2007
der Bundesregierung bzw. der Energie Stra-
tegie Österreich der Bundesregierung (2010)

Forcierter Umstieg auf erneuerbare Ener-
gieträger

Schrittweiser Ausbau des Bundes-Sanie-
rungsschecks auf 100 Mio. Euro bis 2016
und budgetneutrale Zurverfügungstellung
von Mitteln der Europäischen Investitions-
bank (EIB) in Form von zinsgünstigen lang-
fristigen Darlehen in Höhe von 200 Mio.
Euro für die thermische Sanierung großvo-
lumiger Gebäude

n Keiner dieser Punkte, welche sich die
österreichische Bundesregierung im
Rahmen einer parlamentarischen En-
quete als wichtige Wirtschafts- und Um-
weltimpulse zum Ziel gesetzt hat,
wurde bisher erreicht.

n Im Gegenteil wurde die finanzielle Aus-
stattung des Erfolgsmodells „Sanierungs-
scheck“ auf 40 Mio. Euro mehr als
halbiert und die Mittel der EIB, die via
WBIB nach Österreich gebracht werden
sollen, stehen in erster Linie dem Neubau
zur Verfügung.

b) Im „Regierungsprogramm der österrei-
chischen Bundesregierung für die Legisla-
turperiode 2013-2018“ wurde u. a. die

„Etablierung eines steuerlichen Anreizsys-
tems der öffentlichen Hand zur Forcierung
thermischer Sanierungen“ festgelegt.

c) Im „Arbeitsprogramm der österreichischen
Bundesregierung für die Jahre 2017/18“
vom Jänner 2017 kam das Wort „Sanie-
rung“ an keiner Stelle vor.

d) Die tatsächliche Sanierungsrate beträgt anhal-
tend niedrige 0,6% bei umfassenden Sanie-
rungen und 1,6% bei thermischen Fas-
sadensanierungen im Durchschnitt der Jahre
2004-2014 und zeigt somit keinen Anstieg zu
den Werten der davor liegenden Zeiträume. 

Im Bereich des Fenstertausches ist es sogar
zu einem Rückgang von 2,6 (Zeitraum
1996-2006) auf 2,4 % (Zeitraum 2000-
2010) und schließlich 2,1 % (Zeitraum
2004-2014) gekommen. Auch der Heizkes-
seltausch ist in den genannten Zeiträumen
von 1,8 % auf 1,6 % gefallen. 
(Quelle: Klimaschutzbericht 2016 des 

Umweltbundesamtes)

e) Bei Analyse anhand eines Schätzmodells
des GBV erkennt man, dass der Abbau der
CO2-Emissionen im Bereich „Wohnraum“
von 2005-2015 hauptsächlich von Sanie-
rungsmaßnahmen im Bestand herrührt.
Der stärkste Einzel-Effekt geht dabei von
einer Umstellung der Heizungssysteme
bzw. der Energieträger aus; davon sind
jährlich rd. 80.000 Wohnungen betroffen. 

f) Auch wenn die Zahl der mit Öl beheizten
Wohnungen bzw. Häuser in den letzten
Jahren stark zurückgegangen ist, handelt es
sich dabei noch immer um rd. 613.000 (Sta-
tistik Austria, 2017). 

g) Das Bundesenergieeffizienzgesetz ver-
pflichtet den Bund, jährlich 3 % der Ge-
bäude, die in seinem Eigentum stehen und
die Mindestanforderungen an die Gesamt-
energieeffizienz nicht erfüllen, thermisch
zu sanieren. 30 % des Gebäudebestandes
sind Dienstleistungsgebäude, welche ins-
gesamt jährlich 2,4 Mio. Tonnen CO2-
Äquivalent emittieren.

Bundessanierungsscheck Bilanz 2009-2015       Quelle: Kommunalkredit Public Consulting
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